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Revidiertes Versi-
cherungsvertrags-
gesetz gültig seit 
1. Januar 2022  
 
Das Versicherungsver-
tragsgesetz regelt die Be-
ziehungen zwischen den 
Versicherungen und ihren 
Kunden. Die Revision 
bringt ab 2022 für neu ab-
geschlossene Verträge 
mehr Rechte für Versi-
cherte: 

 Für Versicherungsver-
träge gilt nun ein ge-
nerelles Widerrufs-
recht von 14 Tagen. 

 Verträge mit einer lan-
gen Laufzeit können 
nun nach drei Jahren - 
und danach jährlich - 
gekündigt werden. E-
Mail, SMS oder 
Whatsapp genügen für 
eine Kündigung. 

 Die Verjährungsfrist 
für Ansprüche aus Ver-
sicherungsverträgen 
wird von zwei auf fünf 
Jahre erhöht. 

 Bei festgestellten Dop-
pelversicherungen 
(z.B. Hausratversiche-
rung) ist eine Kündi-
gung innert vier Wo-
chen seit der Entde-
ckung möglich. 

Für bereits bestehende 
Verträge gelten nur die 
neuen Kündigungsbestim-
mungen sowie die Möglich-
keit per E-Mail, SMS oder 
Whatsapp zu kündigen. Die 
anderen Regeln gelten nur 
für neue Verträge. 
 
 

 
 
 
13. Monatslohn bei 
Quellensteuer-Be-
züger verteilen 
 
Die Berechnung des Quel-
lensteuerabzugs basiert 
auf der monatlichen Aus-
zahlung und ist progressiv 
gestaltet. Deshalb werden 
die quellensteuerpflichti-
gen Arbeitnehmenden im 
Monat Dezember stark be-
lastet, weil der 13. Monats-
lohn mehr als nur eine Ver-
doppelung der Monats-
steuer verursacht.  

Es ist darum sinnvoll, den 
13. Monatslohn auf ver-
schiedene Monate zu ver-
teilen um dem Mitarbeiten-
den eine starke Steuerbe-
lastung zu ersparen. 
 
 

 
 
 

Was ist eine Mehr-
wertabgabe? 
 
Die Mehrwertabgabe wird 
schweizweit von einzelnen 
Gemeinden erhoben und 
ist an einen sog. Planungs-
vorteil geknüpft. 

Die Basis für ihre Erhebung 
ist der Mehrwert, den ein 
Grundstück erfährt, wenn 
es ein-, um- oder aufge-
zont wird. Dieser Mehrwert 
wird sofort nach einer Zo-
nenplanänderung ge-
schätzt und dem Grundei-
gentümer mittels Verfü-
gung mitgeteilt, wie hoch 
die darauf basierende 
Mehrwertabgabe sein wird. 

Die Abgabe muss dann 
nicht umgehend bezahlt 
werden, sondern erst im 
Zeitpunkt der sog. Fällig-
keit. Als Fälligkeit gilt der 
Verkauf des Grundstücks 
oder die Überbauung.  

Die Höhe der Abgabe rich-
tet sich nach der Höhe des 
Mehrwerts. Dieser wird 
stets geschätzt durch einen 
Vergleich des Verkehrswer-
tes des Boden VOR und 
NACH der Planänderung. 
Üblicherweise betragen die 
Steuersätze im Kanton Zü-
rich zwischen 20% und 
40%, abhängig von der 
Gemeinde. 
 



 

 

 

Bankgeheimnis gilt 
nicht bei Pfändun-
gen 
 
Schuldner müssen bei ei-
ner Pfändung gegenüber 
dem Betreibungsamt alle 
ihre Vermögenswerte und 
Wertgegenstände ange-
ben. Auch Dritte, die Ver-
mögensgegenstände der 
Schuldner aufbewahren, 
sind auskunftspflichtig. Da-
rum geben Banken Aus-
kunft über das Kontogut-
haben und können sich 
nicht auf das Bankgeheim-
nis berufen. 
 
 

 
 
 
Wohneigentum, das 
mit PK-Geld finan-
ziert wurde, darf 
vermietet werden 
 
Die Vermietung eines 
Wohnobjekts, das mit vor-
bezogenen Mitteln aus der 
beruflichen Vorsorge finan-
ziert wurde, führt nicht 
zwangsläufig zu einer 
Rückzahlungspflicht ge-
genüber der Pensions-
kasse. Das Bundesgericht 
verneint die Rückzahlungs-
pflicht im Fall einer Eigen-
tümerin, die ihre Wohnung 
nach jahrelanger Eigennut-
zung unbefristet und mit 
beidseitiger Kündigungs-
frist von drei Monaten ver-
mietet hat.  

Die Pensionskasse ver-
langte den Vorbezug zu-
rück mit der Begründung, 
dass die gesetzliche Bedin-
gung des ausschliesslichen 

 

 

 

 

Eigenbedarfs nicht mehr 
gegeben sei. 

Das Bundesgericht hat ent-
schieden, das keine Rück-
zahlung geleistet werden 
muss. Das Wohnobjekt ist 
weiterhin in den Händen 
der Besitzerin und geht 
nach Beendigung des Miet-
verhältnisses wieder in den 
Eigenbedarf. Anders wäre 
es, wenn der Vorbezug von 
Anfang an mit Blick auf 
eine gewinnbringende In-
vestition getätigt worden 
wäre. (Quelle: BGE 9C_293 
/ 2020 vom 1. Juli 2021) 
 
 

 
 
 
Wie hoch ist der 
Verkehrswert einer 
Immobilie? 
 
Der Verkehrswert einer 
Immobilie entspricht dem 
Preis, der beim Verkauf er-
zielt werden kann. Dieser 
Wert wird meisten von Im-
mobilienexperten ge-
schätzt. Auf dem Markt 
zeigt dann das effektive 
Verkaufsresultat, wie ge-
nau die Schätzung war. 

Die Schätzung umfasst die 
Beurteilung Lage, Aussicht, 
Nachbarschaft, Erschlies-
sung, Besonnung, Lärmbe-
lastung, Steuerfuss der Ge-
meinde und Nachfrage in 
der Region sowie die Im-
mobilie selbst. 

In einem Urteil von 2018 
entschied das Bundesge-
richt, dass es keine einzig 
anerkannte Bewer-
tungsmethode gibt, 
 

 

 

 

 

die zur Ermittlung des  
Verkehrswerts heranzuzie-
hen sei.  
 
Der steuerrechtliche Ver-
kehrswert entspreche nicht 
einer mathematisch punkt-
genau bestimmbaren 
Grösse. Zur Bestimmung 
seien regelmässig Schät-
zungen anzustellen und 
Vergleiche zu treffen, wel-
che aber mit gewissen Un-
genauigkeiten verbunden 
seien. 
 
Es müsse zulässig sein, den 
Verkehrswert und den Ver-
mögenssteuerwert von 
Grundstücken aufgrund 
vorsichtiger, schemati-
scher Annäherungen fest-
zulegen, auch wenn das 
dazu führe, dass die so er-
mittelten Werte von den 
tatsächlichen Marktwerten 
abweichen würden. 
 
So könne es auch vorkom-
men, dass Liebhaberpreise 
erzielt werden, die sich 
dem üblichen Mechanismus 
von Angebot und Nach-
frage entziehen. 
 
 

 
 
 
Muss eine Namen-
aktie als Wertpa-
pier ausgegeben 
werden? 
 
In einem aktuellen Urteil 
befasste sich das Bundes-
gericht mit der Frage, ob 
Namenaktien durch die Ge-
sellschaft als Wertpapier 
ausgegeben werden müs-
sen, wenn der Aktionär 
dies verlangt. 



 

 

 

Im OR findet sich keine 
Antwort auf diese Frage. 
Das Gesetz geht davon 
aus, dass Wertpapiere aus-
gestellt und dem Aktionär 
übergeben werden. Folg-
lich hat der Aktionär grund-
sätzlich per Gesetz einen 
Anspruch auf die wertpa-
piermässige Verbriefung 
seiner Mitgliedschafts-
rechte. 

Dieses Recht kann vom Un-
ternehmen in den Statuten 
explizit aufgehoben wer-
den. Darum haben Aktio-
näre keinen zwingenden 
Anspruch auf Ausgabe von 
Wertpapieren, da dieser 
statutarisch ausgeschlos-
sen werden kann. (BGE 
4A_39/ 2021 vom 
9.8.2021). 
 
 

 
 
 
Lehrjahre zählen 
als Dienstjahre 
 
Lernende arbeiten oft nach 
der Lehre im gleichen Un-
ternehmen weiter. Wird 
diesem Mitarbeitenden 
dann im ersten Jahr nach 
der Lehre gekündigt, dann 
gelten die Lehrjahre eben-
falls als Dienstjahre. Mass-
gebend ist die Dauer des 
Arbeitsverhältnisses im 
gleichen Betrieb. 
 
 
 
Trotz gewissenhafter Bearbei-
tung und sorgfältiger Recher-
che kann keine Haftung für 
den Inhalt der Beiträge über-
nommen werden. Konsultie-
ren Sie im Zweifelsfalle eine 
Fachperson. 
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